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erlaRt das Landgericht Munchen I, 4. Kammer flir Handelssachen,
durch Vorsitzenden Richter am Landgericht Dr. Wolf, Handels-
richter Zink und Handelsrichter Girtner aufgrund der mindli-
chen Verhandlung vom 1.8.2002 folgendes

Endurteil:

1. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines fir
jeden Fall der Zuwiderhandlung falligen Ordnungsgeldes
bis zu EUR 250.000,00 und, falls dieses nicht beigetrie-
ben - werden kann, Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu
6 Monaten, =zu vollstrecken an den Vorstanden, zu unter-
lassen, im geschaftlichen Verkehr zu- Zwecken des Wett-
bewerbs E-Mail-Werbung zu ‘betreiben, indem Dritten eine

" Mail zur Verfugung gestellt wird, z.B. mit dem nachfol-
genden Inhalt '

"Hallo und guten Tag,

" Ich habe eine wirklich 1ntelllgente neue Idee im Internet
gefunden. Wenn du dich bei FairAd anmeldest und die Soft-
ware herunterladst, kannst Du beim Surfen Geld verdienen.
Du brauchst nur beim Surfen im  Internet die Software
laufen lassen und Du kannst bis Zu. DM 1,10 in der Stunde
verdienen.

Es lassen sich auch noch Freunde werben. Surfen die dann
auch, wird es deinem Konto gut gerechnet. - '

"Dadurch hat es schon einer.geschafft 2.674,63 DM in einem-
Monat einzunehmen.

F'.liefert auchm o

PR News versorgt Dich standig mit den aktuellsten Nach-

rlchten, und es gibt auch wahlweise einen B&brsen-Ticker
oder einen TV-Ticker. ’
Nun in den@Banner Bar sind noch wirklich gsinnvolle
Internet W eingebaut. So gibt’s zum Beispiel ei-
‘nen E—Mail Checker der Deine E-Mail Konten abfragt, auch
wenn Dein E-Mail Programm nicht gestartet ist auch Deine

virtuellen Konten im Internet abfragen kann.

Melde Dich an und w1r kon emeinsam ,1nnvoll surfen.

(Benutzerkennung TGI93698) .

Viel Vergnigen
die wvon dlesen welterversandt wird, es sei denn, die Wer-

bung wurde ausdricklich angefordert oder es bestehen Ge-
schaftskontakte zum Anschlufinhaber.
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2. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kldger einen Betrag
in H®he von EUR 175,06 nebst 5 & Zinsen lber dem jeweili-
gen Basigzinssatz der Europdischen Zentralbank seit dem
26.01.02 zu zahlen. oo

3. Die Beklagte tragt die Kosten des RechtSstreits.

; 4. Das Urteil ist gegen Sidherheitsleistung in  Hoéhe von
‘ EUR 15.000,00 vorlaufig vollstreckbar. ‘
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‘ Wohlgemerkti’ Es geht um Geld, keine "Rabattmarken™ oder "Bonuspunkte”!

Internet-Zeitschrift fur Rechtsinformatik und Infor?hationsrecht - http://ww.jurpc.de

Tatbestand:

| Der Kiager ist gerichtsbekannt und verfolgt geméaR seiner Satzung

u.a. den Zweck unlauteren Wettbewerb‘ Zu bekampfen.

Die Beklagte bietet unter  der 'Domain ,fairad.de*

Internetdlenst!eastungen an, die sie wie folgt beschreibt:

»Das Prinzip

Mlt-verdlenen Sie immer! DennFt die Commumty fur clevere Surfer &
Konsumenten bei der Sie ein Honorar ekommen..

Und das geht so:

weilk, was Sie interessiert und was Sie nlcht interessiert. So kdnnen w1r ein. auf Sie ganz
personllch zugeschnittenes: Angebotspaket schniren. :

Unsere Partneruntemehmen sparen dadurch eine ordentllche Stange Geld Geld, das_

" an Sie weiter gibt! Ist das nicht fair? Eben '-'"

und mlt uns konnen Sle sogar dreifach profiticront

Verdienen Sie bares Geld durch...

. das Betrachten von Werbebannern und Werbespots

*... das Testen und Kaufen von Produkten und Diensiléistunqen

wy

'Alles was Sie tun miissen, ist, sich vollig unverbindlich und ohne jegliches Risiko bei un
anzumelden und unsere Gratis-Software zu installieren. Werden Sie noch heute Teil der-
Community: tiber 600.000 Mitglieder bis heute kénnen sich nicht irren!
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Durch die Installation dieser Gratié-Software werden im Online-
Betrieb im Internet Werbeeinblendungen vorgenommen, wobei die
jeweiligen Nutzer fur die Dauer der Werbeeinblendungen eine

Vergltung erhalten.

Die Beklagte betreibt unter ihrer Domain auch nachfolgend

dargestellte Aktion ,Freunde werben Freunde®:

,Freunde werben Freunde

Profitieren Sig auf5 Ebenén!

Sie haben Freunde, die auch von den vielen Vorteilen v'o!proﬂtieren wollen? Das ist
_gut! Denn auch Sie selbst kdnnen etwas verdienen, wenn Sie uns an Freunde und Bekannte

weiter empfehlen. Top-Verdiener bekommen so Giber 1000,- Euro im Monat zusétzlich! Und das
gehtso: :

Sie _Level1' Level 2 Level 3 Level4 Level 5

Ein Beispiel. - ' S
Angenommen, alle von lhnen geworbenen Teilnehmer surfen genau eine Stunde. Sie -
bekommen dann folgende Prozentbetrége im jeweiligen Level pro User gut geschrieben:

. 4 ‘ H 0, A H WAl
Level 1 sie empfehlen (RGN "A" weiter. S:‘?f?rhalten 2% zusatzlich wenn *A

: w pw D . . Sie erhalten 4% zusatzlich wenn "B"
Level.2 A" empfiehlt -welter an "B". surft.

H 0, L] H ’ ", "
. Level 3 "B" empfiehlt -Neiter an "C". ::f;:ffrhalten 6% zusgtz_hch wenn "C

H i 0, H " w
Level 4 "C" empfiehlt -Neiter an"D". gllﬁffrhalten 8% zusatzlich Yvenn D

Level 5 . "D" empfiehlt -Veiter an "E". ::;z_;rhalten 10% zusétzlich wenn "E

Und was besonders angenehm ist: Egal, ob Sie selbst surfen oder nicht, das Geld, das lhre
Freunde fiir Sie "verdienen®, gibt's in jedem Fall._— das ist Geld verdienen im Schlaf.”
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Hiernach erhalten Nutzer der Gratis-Software der Beklagten
ZusatzvérthUhgen, wenn sie ,Freunde“ fur. das Produkt der
Beklagten gewinnen kénnen und diese dann ebenfalls am Angebot
der Béklagten teilnehmen. Fur diese'F'r'eu'ndsch'aftswerbung stellt
“die Bekiagté den nachfolgend dargesteliten Mail-Automaten zur
Verfugung, in welchen der Jewelllge Nutzer die E-mail-Adressen von

,,Freunden eingibt:

,,FairAd E-Mail

Schnell und einfach:
Verschicken Sie bis zu 10 vorformulierte E—Malls an |lhre Freunde mit einem Klick!
Geben Sié Ihre Benutzerkennung und lhr Passwort ein und klicken Sie dann auf "E-Mail

senden!”..

Auf der nachfolgenden Seite bis zu 10 E—Mall Adressen elntragen und bald kIlngeIt die Kasse
extra.

Ihre Benutzerkennung: i

Ihr Passwort: g

Am 02.12.2001 erhielten die QR und (@S

‘mn Hamburg folgende E-Mail:
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Hal]b und guten Tag,

Ich habe einie wirklich intelligente neue Idee im Internet gefunden.
Wenn du Dich bei (il anmeldest und die Software herunter
Jidst, kannst Du beim Surfen Geld verdienern.

Du brauchst nur beim Sm fen 1m Imemet die Software laufen
lassen und Du kannst bis zu DM 1,10 in der Stunde Vermenen

dann auch, wird es deinem Konto gut ‘gerechnet.

. Es lassen sich auch noch Freunde werben. Surfen de

Dadurch hat es schon einer geschafft 2,674.63 DM in einem Monat
“einzunehmen. '

@R -1t auch Super Content: ‘
DPA News versogt Dich stindig mit den aktuellsten Nadm«,hten

und es gibt auch \mhl\\ reise emen Borsen-Ticker oder einen
TV-Ticker.

Nun in den -Bmmer-Bm smd noch wirklich sinnvolle
Internet Werkzeuge eingebaut. So gibts zum Beispiel einen’
E-Mail Checker der Deine E-Mail Konten abfragt, auch wenn Dein
E-Mail Programm nicht gestartet ist und auch Deine -

virtuellen Konten im Internet abfra gen kann.

\

Melde Dich an und wir k(‘t}nnen gemeinsai'n sinnvoll surfen.

\ 1‘.1 \ ugnugm (Bunutz 11wnnung TG193698)

Das Mail war an die Adresse @

gerichtet und war vorher nicht angefOrdert worden. Auch bestand’
keine Geschaftsbeziehung zwischen den Adressaten und der

Beklagten. Es handelt sich um eine vorformulierte Mail im Rahmen

der Aktion ,Freunde werben Freunde®.
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Auf Abmahhung des Klagers vom 08.‘01.2002 gab die Beklagte mit
Anwaltsschreiben vom ’18.01'.2002 eine Unterlassungserklarung ab
(Anlage K 7). Der Klager akzeptiérté diese Erklarung nicht und

v forderte abermals zur Abgabe einer Unté.flassungserklérung auf.
Na_cﬁh . der miundlichen Verhandlung- ‘vom 01.08.2002 hat die
Beklagte am  25.09.2002 ‘abermals eine  modifizierte.
Unterlassungserkiarung abgégeben (Anlage B 3)." '

Der Kléger ist der Ansicht, e'vs liege eine wettbewerbswidﬁge E-mail-
Werbung der Beklagten vor; diese verstoRe unter dem
Gesichtspunkt der Belastigung als unaufgeforderte Werbung gegen

- § 1 UWG. Auch liege eine verdeckte Laienwerbung vor.

Der Klager hat beantragt:
wie entschieden.
| D!eBeklagfebganfas .
Klageabweisung.
Sie ist der Ansicht, sie sei fur die E-Mail-Werbung nicht
- verantwortlich, da sie die E-Mails nicht versende.
Ein Fall sittenwidriger Laienwérbung liege nicht vor, da es an der
s Kommerzialisierung der Privatsphare fehle, auch kénne nicht davon

'ausgegan’gen werden, dass E-Mail-Werbung  grundsatzlich

unzulassig sei.
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SchlieRlich fehle es an den Voraussetzungen des § 13 11 Nr. 2
UWG, da die streitgegénsténdlichen Werbung nicht geeignet sei,

den Wettbewerb auf dem relevanten Markt zu beeinﬂUssen.,

‘Wegen der weiteren Einzelheitenv hierzh und wegen des
Parteivorbringens im Gbrigen wird auf die gewechselten Schriftsdtze
nebst Anlagen sowie auf die Sitzungsniederschrift vom 01.08.2002

Bezug genommen.
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Entscheidungsgriinde: |

Die zulassige Klage ist im Unteriassungsantrag unter den Gesichts-
punkten der verdeckten Laienwerbung und der progressiven
KundvenWevrbung aus § 1 UWG begri'indet; der Zahlungsanspruch ist

aus Geschéaftsfihrung ohne Auftrag _begri]ndét.

(1)

Soweit die Beklagte ihre wettbewerbsrechtliche Verantwortlichkeit
fur die streitgegensténdliche E-MaiI-Werjbung' in Abrede gestellt hat,
haftet sie jedenfalls als Mitstérerei_n, da sie willentlich und adaquat

kausal an der Verbreitung der E-Mails beteiligt ist.

Die vom Klager angegriffene E-Mail-Werbung der Beklagten stelit
sich unter Berlicksichtigung samtlicher Umsténde als unzulassige

verdeckte vLaienwerbUng dar.

Charakteristisch fur die Laienwérbung ist es, daAss‘ die ,private‘n
Beziehungen des Werbers zu Dritten fur die Kundenwerbung
nufzbar gemacht werden; typischerwei'sevgeht der Laienwerber so
vor, dass er Personen aus seinem privaten Bekanntenkreis

anspricht und sie als Kunden zu gewinnen sucht.
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Zwar ist die Einschaltung von Laien in .die Kundenwerbung nicht
grundsétzlich wettbéwerbsfremd, stoRt aber aus zahlreichen
Grinden auf nicht unerhebliche Bedenken; die eine sorgfaltige
Wiurdigung der Umstande erforderlich machen“; wegen der
vielfiltigen Bedenken sind strenge MaRstabe anzulégen (BGH
-‘GRUR 1991, 150 - Laienwerbung ﬁj'r'Kr‘editkar‘téh');

Fur die Frage der Wettbewerbswidrigkeit kommt es dabei nicht
allein auf die Zulassigkeit einzelner Aspékte, sondern auf eine
Gesamtwirdigung an, in die .insbesondere auch die Gefahr der
Nachahmung eines insgesamt bedenklichen Verhaltens durch
Mitbewerber und der hiervon ausgehenden Be}éintréchtigung des

Wettbewerbs einzubeziehen ist. |

Zu Berucksichtigen war im Rahmen der gebotenen

| Gesamtwirdigung zunéchst einé Beléstidurjq, der Adressaten der
Werbe-E-Mails. '

Nach .wohl h.M. verstdRt. die unveriangte -E-MailWerbung -~ e

. Hgiégé_nilber Privafpersonen jedenfalis beim derzeitigen Stand der
technischen Entwicklung gegen § 1 UWG, da diese zu einer
unzumutbaren  Belastigung des Verbrauchers  fuhrt.  Die
vUnzumutbérkeit folgt dabei zuﬁw einen aus dem Kostenaufwand und
zum anderen an dem AufWan‘d an Miuhe und Zeit fur die
| Aussonderung unerbetener E-Mails. - \ '
Nach der auch von JEsSEEERUWG, § 1,. Rdnr.168) vertretenen

Ansicht ist eine andere Beurteilung jedoch dann angezeigt, wenn

die Botschaft im ,Subjekt von vorneherein klar und unzweideutig

als Werbung gekennzeichnet ist und der Empféngevr sie aufgrund
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dieser Kennzeichnung ohne weiteres I6schen kann, ohne sie erst
lesen zu missen. Der insoweit verbleibende Zeit- und
Kostenaufwand fur den Empfanger erschiene in diesem Fall noch

hinnehmbar.

Insoweit hat die Béklag‘te vort_ragen.' lassen, dass alle E-Mails, die
mit dem streitgegenstandiichen Inhal’t von Privaten an Private Ubér
die Hokmepage der Beklagten yersahdt werden, in der Betreffz-eilek
den Hinweis .Werbung von — enthielten.

Ob eine solcher Hinweis tatséchlich ausreit;h'end erscheint, eine
unzumutbare Beldstigung von Efnpféngerh ~auszuschlie3en,
erschien der Kammer unter Ber{icksichtigung lieine»‘s zu erwartenden
Nachahmeffektes fraglich; sollte das unverlangte Zusenden von E-
Mail-Werbung mit entsprechender Kennzeichnung in der
Betreffzeile grundséleich zugelassen -werden, kénnte eine
massenhafte Zusendung von ’E-MaiI-Werbunvg nicht ausge-
sChIoséen werdén, was Wiéderum eineh héheren Sortieraufwand'
iz - sbel-Sichtung ~eingegangener- EMails™ ae:edteﬁ'wuiue UhaTGER T
'}Intel:’netnutzer zu einer sorgfaltigen  Unterscheidung der
eingegangenen E-Mails nach solchen mit rein werbendem und

sonstigem Inhalt zwingen wurde.

Zur Entscheyid.ung des vorliegenden Rechtsstreits konnte diese
Frage letztendlich dahinstehen, da néchl Ansicht der K‘arhnﬁer
insoweit jedenfalls nicht ausgeschlossen werden kann, dass das
unveriangte Zusendén von ?‘;cjekenn;.z_eichneter E-MaiI-Wérbung, bei‘

‘einem Teil der Adressaten auf Unverstandnis oder Ablehnung
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stoBen wird, was im Rahmen der - vorzunehmenden

Gesafntw[]rdigung jedenfalls nicht auRer Betracht bleiben darf.

Weltere Bedenken gegen die streltgegenstandllche E- Mall-Werbung
ergaben sich . unter dem GeSIchtspunkt der progressiven

Kundenwerbung.

Bei dieser Art von We'r_buhg werden  Kunden in die
Vertriebsorganisation des werbénden' Unternehmens in der Weise
'eingesp'annt; dass ihnen bei Anwerbung weiterer Kunden zu den
gleichen Bedingungen wie bei ihnen besondere Vorteile in Aussicht
gestellt werden. | .

Vorliegend wirbt die Beklagte,inéowgéit mit ei»nem Bonussystem

- unter dem Schlagwort ,Freunde werb’en Freunde“; wonach Kunden -

der Beklagten bei Anwerbuhg wéitefer:NutZer der Software der

Beklagten Provisionen bis zu 10% in AussiCht gestellt werden,

wobei dle Hohe  der ausgelobten Provision von der schneeball—

Die Gefahrlichkeit dieses pyramidenférmig angelegten Systems
besteht vornehmlich in der starken Willensbeeinflussung, indem den
Interessenten suggeriert wird, sie kénnten bei entsprechender

Weiter\ierbreitu‘ng hohe Einnahmen erzielen.

'Ob hierbei seitens der Bekiagten ein eigener personlicher Kontakt

'zum Beworbenen hergestellt wird oder nicht, ist ohne Bedeutung,

da die Beklagte persénliché Kontakte unter Internetnutzern

ausnutzen will, wie sich bereits aus der Auslobung ,Freuride werben
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Freunde“ zweifelsfrei ergibt. Damit ist die Werbung gerade darauf
angel'egt, personliche . Beziehungen zwischen Privatleuten zu

Werbezwecken auszunutzen.

Auch kommt es entscheidend nicht darauf an, dass der Werbende
keine eigenen finanziellen .A‘uf_wendu'ngen zu erbringen hat, wobei
jedoch auch anzumerken ist, dass auch Telefonkosten und ggf.
Providergebuhre_n im Rahmen der Véréendung von E-Mails

anfallen.

Die Hohe der ausgelobten Pramie von bis zu Uber € 1.000,00
(-Dadurch hat es schon einer geschafft 2.674,63 DM in einem
Monat einzunehmen®) stellt nach .Ansicht der Kammer . ein
gewichtiges Indiz in Richtung Kommerzialisierung der Privatsbhére
da. | | o | B
Von einer ,geringen Gutschrift* (OLG Hamburg, CR 2001, 679)
kann insoweit keine Rede sein, da hiel."d'vUrchv ein gewichtiger Anreiz

geschaffen wird, am PyramideUSYStem der Beklagten teilzunehmen.

e 'ndieseﬂzusaﬂﬁ”éﬂha*g%fa“*f“?cs‘a,qcn nickt Garaut an, weiche ™ =
maximale Préamie ein privater Nutzer, der ,Freunde“ per E-Mail~
geworben hat, tatsachlich erzielen kann, ausschlaggebend ist
vielmehr die hohe Anlockwirkung von der Auslobung mit einem
Betrag von tber € 1.000,00.

Insoweit hat die Kammer die Voraussetzungen einer
Kommerzialisierung der Privatsphére auch als gegeben anzusehen,
da ein erheblicher finanzieller Anreiz geschaffen wird, privat

erlangte Daten zum Zwecke der Gewinnerzielung zu verwenden.
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SchlieRlich hat die Kammer gegen die von der B'eklagten‘

gepflogene Werbung erhebliche Bedenken auch unter dem

‘Gesichtspunkt der Nachahmungsgefahr.

Die Zulassung eines Systémfs_progre"s'sriver Kundenwerbung iiber

ledig|ic‘h‘ privat verfugbare EQMail—AdreSSen lieRe befurchten, dass

N0

dergestalte Werbesystemev auch in anderen Waren- und

E-Mail-Werbung liegt darin, dass E-Mail-Adressen jedenfalls im

- privaten Bereich nicht anhand von Verzeichnissen festzustellen sind

und die technische Art d‘er"V‘erbreitung»d‘ie Versendung von

Massén—E—MaHs ohne groBen Aufwand ermdoglicht.

Auch wenn der Ausgangswerbende (wie vorliegend von der

Beklagten behaupfet) die. E-Mail-Adressen der jeweiligen

"Diénstleisfungsbereichen eingesetzt wirden. Die Besonderheit der ,

Empfanger nicht speichert, konnte :- die V'e'rbvreitun'g' jedwed‘er‘,

Werbung im |nternet mittels Privatpersonen durch Bonussysteme

st : ~~ﬁesteueﬁ-~wﬁmen; Swodurch éne T i'ﬁassénwelseZUnahme o

T e AT

kommerzieller E-Mail-Werbung zu erwarten wére.

" Aus diesem Grunde bestehen auch keine Zweifel daran, dass die

streitgegenstandlichen ‘Werbung geeignet ist, den Wettbewerb auf

dem relevanten Markt zu beeinflussen.
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3)

Bei Summierung dieser negativen: Umstande und unter
Berﬁcksichtigimg der Tatsache, dass das dadurch insgesamt schon
’ne“gat‘ive Geprage des WettbeWérbssystems eine erhebliche und
entscheidende Verstarkung dadurch erfahren kénnte, dass bei
Zulassung eines solchen Vérha’lfens die Gefahr der Nachahmung
besteht, waruinsgesamt von einem VerstoR gegen § 1 UWG

auszugehen.

Der Untér|assungsanspruch des Klagers erweist sich daher als

begriindet.
-4

Beklagten abgegebenen Unterlassungsverpﬂlchtungserklarungen

ausgeraumt:

Die UnterIaSsungserklérung der Beklagten vom 25.09.2002 ist vor

dem Hintergrund der vorgenannten Gesichtspunkte zu eng

formuliert und konnte vom Klager zuriickgewiesen werden.
G|eiches gilt fur die. von. der Beklagten vOrbrozessual mit
" Anwaltsschreiben vom 18.01.2002 abgegebene Unterlassungs-

erklarung.
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(5)

Soweit der Klager mit der Klage auch die A-brhahnkosten geltend
gemacht hat, ist dieser Anspruch in stéihdigef ReChtsprechung
anerkannt; die Héhe der KIag‘efokderung entspricht unstreiﬁg einem
angemessenen Anteil der Aufwendungen des Klagers, der l

Zinsanspruch ergibt sich aus Vérz'tjg.

(6)

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 | ZPO, die Entscheidung
tber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf §§ 708 Nr. 6, 711 ZPO..

Gartner
Vorsitzender Richter Handelsrichter . Handelsrichter
“am Landgericht
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Az: 4HK O 9685/02 | | . Verkiindet am
28.11.2002

: ' Urkundsbeamtin der
Geschéftsstelle

IM NAMEN DES VOLKES!

-
£

U8

-
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erlaRt das Landgericht Munchen I, 4. Kammer flir Handelssachen,
durch Vorsitzenden Richter am Landgericht Dr. Wolf, Handels-
richter Zink und Handelsrichter Girtner aufgrund der mindli-
chen Verhandlung vom 1.8.2002 folgendes

Endurteil:

1. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines fir
jeden Fall der Zuwiderhandlung falligen Ordnungsgeldes
bis zu EUR 250.000,00 und, falls dieses nicht beigetrie-
ben - werden kann, Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu
6 Monaten, =zu vollstrecken an den Vorstanden, zu unter-
lassen, im geschaftlichen Verkehr zu- Zwecken des Wett-
bewerbs E-Mail-Werbung zu ‘betreiben, indem Dritten eine

" Mail zur Verfugung gestellt wird, z.B. mit dem nachfol-
genden Inhalt '

"Hallo und guten Tag,

" Ich habe eine wirklich 1ntelllgente neue Idee im Internet
gefunden. Wenn du dich bei FairAd anmeldest und die Soft-
ware herunterladst, kannst Du beim Surfen Geld verdienen.
Du brauchst nur beim Surfen im  Internet die Software
laufen lassen und Du kannst bis Zu. DM 1,10 in der Stunde
verdienen.

Es lassen sich auch noch Freunde werben. Surfen die dann
auch, wird es deinem Konto gut gerechnet. - '

"Dadurch hat es schon einer.geschafft 2.674,63 DM in einem-
Monat einzunehmen.

F'.liefert auchm o

PR News versorgt Dich standig mit den aktuellsten Nach-

rlchten, und es gibt auch wahlweise einen B&brsen-Ticker
oder einen TV-Ticker. ’
Nun in den@Banner Bar sind noch wirklich gsinnvolle
Internet W eingebaut. So gibt’s zum Beispiel ei-
‘nen E—Mail Checker der Deine E-Mail Konten abfragt, auch
wenn Dein E-Mail Programm nicht gestartet ist auch Deine

virtuellen Konten im Internet abfragen kann.

Melde Dich an und w1r kon emeinsam ,1nnvoll surfen.

(Benutzerkennung TGI93698) .

Viel Vergnigen
die wvon dlesen welterversandt wird, es sei denn, die Wer-

bung wurde ausdricklich angefordert oder es bestehen Ge-
schaftskontakte zum Anschlufinhaber.
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2. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kldger einen Betrag
in H®he von EUR 175,06 nebst 5 & Zinsen lber dem jeweili-
gen Basigzinssatz der Europdischen Zentralbank seit dem
26.01.02 zu zahlen. oo

3. Die Beklagte tragt die Kosten des RechtSstreits.

; 4. Das Urteil ist gegen Sidherheitsleistung in  Hoéhe von
‘ EUR 15.000,00 vorlaufig vollstreckbar. ‘
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‘ Wohlgemerkti’ Es geht um Geld, keine "Rabattmarken™ oder "Bonuspunkte”!

Internet-Zeitschrift fur Rechtsinformatik und Infor?hationsrecht - http://ww.jurpc.de

Tatbestand:

| Der Kiager ist gerichtsbekannt und verfolgt geméaR seiner Satzung

u.a. den Zweck unlauteren Wettbewerb‘ Zu bekampfen.

Die Beklagte bietet unter  der 'Domain ,fairad.de*

Internetdlenst!eastungen an, die sie wie folgt beschreibt:

»Das Prinzip

Mlt-verdlenen Sie immer! DennFt die Commumty fur clevere Surfer &
Konsumenten bei der Sie ein Honorar ekommen..

Und das geht so:

weilk, was Sie interessiert und was Sie nlcht interessiert. So kdnnen w1r ein. auf Sie ganz
personllch zugeschnittenes: Angebotspaket schniren. :

Unsere Partneruntemehmen sparen dadurch eine ordentllche Stange Geld Geld, das_

" an Sie weiter gibt! Ist das nicht fair? Eben '-'"

und mlt uns konnen Sle sogar dreifach profiticront

Verdienen Sie bares Geld durch...

. das Betrachten von Werbebannern und Werbespots

*... das Testen und Kaufen von Produkten und Diensiléistunqen

wy

'Alles was Sie tun miissen, ist, sich vollig unverbindlich und ohne jegliches Risiko bei un
anzumelden und unsere Gratis-Software zu installieren. Werden Sie noch heute Teil der-
Community: tiber 600.000 Mitglieder bis heute kénnen sich nicht irren!
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Durch die Installation dieser Gratié-Software werden im Online-
Betrieb im Internet Werbeeinblendungen vorgenommen, wobei die
jeweiligen Nutzer fur die Dauer der Werbeeinblendungen eine

Vergltung erhalten.

Die Beklagte betreibt unter ihrer Domain auch nachfolgend

dargestellte Aktion ,Freunde werben Freunde®:

,Freunde werben Freunde

Profitieren Sig auf5 Ebenén!

Sie haben Freunde, die auch von den vielen Vorteilen v'o!proﬂtieren wollen? Das ist
_gut! Denn auch Sie selbst kdnnen etwas verdienen, wenn Sie uns an Freunde und Bekannte

weiter empfehlen. Top-Verdiener bekommen so Giber 1000,- Euro im Monat zusétzlich! Und das
gehtso: :

Sie _Level1' Level 2 Level 3 Level4 Level 5

Ein Beispiel. - ' S
Angenommen, alle von lhnen geworbenen Teilnehmer surfen genau eine Stunde. Sie -
bekommen dann folgende Prozentbetrége im jeweiligen Level pro User gut geschrieben:

. 4 ‘ H 0, A H WAl
Level 1 sie empfehlen (RGN "A" weiter. S:‘?f?rhalten 2% zusatzlich wenn *A

: w pw D . . Sie erhalten 4% zusatzlich wenn "B"
Level.2 A" empfiehlt -welter an "B". surft.

H 0, L] H ’ ", "
. Level 3 "B" empfiehlt -Neiter an "C". ::f;:ffrhalten 6% zusgtz_hch wenn "C

H i 0, H " w
Level 4 "C" empfiehlt -Neiter an"D". gllﬁffrhalten 8% zusatzlich Yvenn D

Level 5 . "D" empfiehlt -Veiter an "E". ::;z_;rhalten 10% zusétzlich wenn "E

Und was besonders angenehm ist: Egal, ob Sie selbst surfen oder nicht, das Geld, das lhre
Freunde fiir Sie "verdienen®, gibt's in jedem Fall._— das ist Geld verdienen im Schlaf.”
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Hiernach erhalten Nutzer der Gratis-Software der Beklagten
ZusatzvérthUhgen, wenn sie ,Freunde“ fur. das Produkt der
Beklagten gewinnen kénnen und diese dann ebenfalls am Angebot
der Béklagten teilnehmen. Fur diese'F'r'eu'ndsch'aftswerbung stellt
“die Bekiagté den nachfolgend dargesteliten Mail-Automaten zur
Verfugung, in welchen der Jewelllge Nutzer die E-mail-Adressen von

,,Freunden eingibt:

,,FairAd E-Mail

Schnell und einfach:
Verschicken Sie bis zu 10 vorformulierte E—Malls an |lhre Freunde mit einem Klick!
Geben Sié Ihre Benutzerkennung und lhr Passwort ein und klicken Sie dann auf "E-Mail

senden!”..

Auf der nachfolgenden Seite bis zu 10 E—Mall Adressen elntragen und bald kIlngeIt die Kasse
extra.

Ihre Benutzerkennung: i

Ihr Passwort: g

Am 02.12.2001 erhielten die QR und (@S

‘mn Hamburg folgende E-Mail:
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Hal]b und guten Tag,

Ich habe einie wirklich intelligente neue Idee im Internet gefunden.
Wenn du Dich bei (il anmeldest und die Software herunter
Jidst, kannst Du beim Surfen Geld verdienern.

Du brauchst nur beim Sm fen 1m Imemet die Software laufen
lassen und Du kannst bis zu DM 1,10 in der Stunde Vermenen

dann auch, wird es deinem Konto gut ‘gerechnet.

. Es lassen sich auch noch Freunde werben. Surfen de

Dadurch hat es schon einer geschafft 2,674.63 DM in einem Monat
“einzunehmen. '

@R -1t auch Super Content: ‘
DPA News versogt Dich stindig mit den aktuellsten Nadm«,hten

und es gibt auch \mhl\\ reise emen Borsen-Ticker oder einen
TV-Ticker.

Nun in den -Bmmer-Bm smd noch wirklich sinnvolle
Internet Werkzeuge eingebaut. So gibts zum Beispiel einen’
E-Mail Checker der Deine E-Mail Konten abfragt, auch wenn Dein
E-Mail Programm nicht gestartet ist und auch Deine -

virtuellen Konten im Internet abfra gen kann.

\

Melde Dich an und wir k(‘t}nnen gemeinsai'n sinnvoll surfen.

\ 1‘.1 \ ugnugm (Bunutz 11wnnung TG193698)

Das Mail war an die Adresse @

gerichtet und war vorher nicht angefOrdert worden. Auch bestand’
keine Geschaftsbeziehung zwischen den Adressaten und der

Beklagten. Es handelt sich um eine vorformulierte Mail im Rahmen

der Aktion ,Freunde werben Freunde®.
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Auf Abmahhung des Klagers vom 08.‘01.2002 gab die Beklagte mit
Anwaltsschreiben vom ’18.01'.2002 eine Unterlassungserklarung ab
(Anlage K 7). Der Klager akzeptiérté diese Erklarung nicht und

v forderte abermals zur Abgabe einer Unté.flassungserklérung auf.
Na_cﬁh . der miundlichen Verhandlung- ‘vom 01.08.2002 hat die
Beklagte am  25.09.2002 ‘abermals eine  modifizierte.
Unterlassungserkiarung abgégeben (Anlage B 3)." '

Der Kléger ist der Ansicht, e'vs liege eine wettbewerbswidﬁge E-mail-
Werbung der Beklagten vor; diese verstoRe unter dem
Gesichtspunkt der Belastigung als unaufgeforderte Werbung gegen

- § 1 UWG. Auch liege eine verdeckte Laienwerbung vor.

Der Klager hat beantragt:
wie entschieden.
| D!eBeklagfebganfas .
Klageabweisung.
Sie ist der Ansicht, sie sei fur die E-Mail-Werbung nicht
- verantwortlich, da sie die E-Mails nicht versende.
Ein Fall sittenwidriger Laienwérbung liege nicht vor, da es an der
s Kommerzialisierung der Privatsphare fehle, auch kénne nicht davon

'ausgegan’gen werden, dass E-Mail-Werbung  grundsatzlich

unzulassig sei.
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SchlieRlich fehle es an den Voraussetzungen des § 13 11 Nr. 2
UWG, da die streitgegénsténdlichen Werbung nicht geeignet sei,

den Wettbewerb auf dem relevanten Markt zu beeinﬂUssen.,

‘Wegen der weiteren Einzelheitenv hierzh und wegen des
Parteivorbringens im Gbrigen wird auf die gewechselten Schriftsdtze
nebst Anlagen sowie auf die Sitzungsniederschrift vom 01.08.2002

Bezug genommen.
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Entscheidungsgriinde: |

Die zulassige Klage ist im Unteriassungsantrag unter den Gesichts-
punkten der verdeckten Laienwerbung und der progressiven
KundvenWevrbung aus § 1 UWG begri'indet; der Zahlungsanspruch ist

aus Geschéaftsfihrung ohne Auftrag _begri]ndét.

(1)

Soweit die Beklagte ihre wettbewerbsrechtliche Verantwortlichkeit
fur die streitgegensténdliche E-MaiI-Werjbung' in Abrede gestellt hat,
haftet sie jedenfalls als Mitstérerei_n, da sie willentlich und adaquat

kausal an der Verbreitung der E-Mails beteiligt ist.

Die vom Klager angegriffene E-Mail-Werbung der Beklagten stelit
sich unter Berlicksichtigung samtlicher Umsténde als unzulassige

verdeckte vLaienwerbUng dar.

Charakteristisch fur die Laienwérbung ist es, daAss‘ die ,private‘n
Beziehungen des Werbers zu Dritten fur die Kundenwerbung
nufzbar gemacht werden; typischerwei'sevgeht der Laienwerber so
vor, dass er Personen aus seinem privaten Bekanntenkreis

anspricht und sie als Kunden zu gewinnen sucht.
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Zwar ist die Einschaltung von Laien in .die Kundenwerbung nicht
grundsétzlich wettbéwerbsfremd, stoRt aber aus zahlreichen
Grinden auf nicht unerhebliche Bedenken; die eine sorgfaltige
Wiurdigung der Umstande erforderlich machen“; wegen der
vielfiltigen Bedenken sind strenge MaRstabe anzulégen (BGH
-‘GRUR 1991, 150 - Laienwerbung ﬁj'r'Kr‘editkar‘téh');

Fur die Frage der Wettbewerbswidrigkeit kommt es dabei nicht
allein auf die Zulassigkeit einzelner Aspékte, sondern auf eine
Gesamtwirdigung an, in die .insbesondere auch die Gefahr der
Nachahmung eines insgesamt bedenklichen Verhaltens durch
Mitbewerber und der hiervon ausgehenden Be}éintréchtigung des

Wettbewerbs einzubeziehen ist. |

Zu Berucksichtigen war im Rahmen der gebotenen

| Gesamtwirdigung zunéchst einé Beléstidurjq, der Adressaten der
Werbe-E-Mails. '

Nach .wohl h.M. verstdRt. die unveriangte -E-MailWerbung -~ e

. Hgiégé_nilber Privafpersonen jedenfalis beim derzeitigen Stand der
technischen Entwicklung gegen § 1 UWG, da diese zu einer
unzumutbaren  Belastigung des Verbrauchers  fuhrt.  Die
vUnzumutbérkeit folgt dabei zuﬁw einen aus dem Kostenaufwand und
zum anderen an dem AufWan‘d an Miuhe und Zeit fur die
| Aussonderung unerbetener E-Mails. - \ '
Nach der auch von JEsSEEERUWG, § 1,. Rdnr.168) vertretenen

Ansicht ist eine andere Beurteilung jedoch dann angezeigt, wenn

die Botschaft im ,Subjekt von vorneherein klar und unzweideutig

als Werbung gekennzeichnet ist und der Empféngevr sie aufgrund
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dieser Kennzeichnung ohne weiteres I6schen kann, ohne sie erst
lesen zu missen. Der insoweit verbleibende Zeit- und
Kostenaufwand fur den Empfanger erschiene in diesem Fall noch

hinnehmbar.

Insoweit hat die Béklag‘te vort_ragen.' lassen, dass alle E-Mails, die
mit dem streitgegenstandiichen Inhal’t von Privaten an Private Ubér
die Hokmepage der Beklagten yersahdt werden, in der Betreffz-eilek
den Hinweis .Werbung von — enthielten.

Ob eine solcher Hinweis tatséchlich ausreit;h'end erscheint, eine
unzumutbare Beldstigung von Efnpféngerh ~auszuschlie3en,
erschien der Kammer unter Ber{icksichtigung lieine»‘s zu erwartenden
Nachahmeffektes fraglich; sollte das unverlangte Zusenden von E-
Mail-Werbung mit entsprechender Kennzeichnung in der
Betreffzeile grundséleich zugelassen -werden, kénnte eine
massenhafte Zusendung von ’E-MaiI-Werbunvg nicht ausge-
sChIoséen werdén, was Wiéderum eineh héheren Sortieraufwand'
iz - sbel-Sichtung ~eingegangener- EMails™ ae:edteﬁ'wuiue UhaTGER T
'}Intel:’netnutzer zu einer sorgfaltigen  Unterscheidung der
eingegangenen E-Mails nach solchen mit rein werbendem und

sonstigem Inhalt zwingen wurde.

Zur Entscheyid.ung des vorliegenden Rechtsstreits konnte diese
Frage letztendlich dahinstehen, da néchl Ansicht der K‘arhnﬁer
insoweit jedenfalls nicht ausgeschlossen werden kann, dass das
unveriangte Zusendén von ?‘;cjekenn;.z_eichneter E-MaiI-Wérbung, bei‘

‘einem Teil der Adressaten auf Unverstandnis oder Ablehnung
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stoBen wird, was im Rahmen der - vorzunehmenden

Gesafntw[]rdigung jedenfalls nicht auRer Betracht bleiben darf.

Weltere Bedenken gegen die streltgegenstandllche E- Mall-Werbung
ergaben sich . unter dem GeSIchtspunkt der progressiven

Kundenwerbung.

Bei dieser Art von We'r_buhg werden  Kunden in die
Vertriebsorganisation des werbénden' Unternehmens in der Weise
'eingesp'annt; dass ihnen bei Anwerbung weiterer Kunden zu den
gleichen Bedingungen wie bei ihnen besondere Vorteile in Aussicht
gestellt werden. | .

Vorliegend wirbt die Beklagte,inéowgéit mit ei»nem Bonussystem

- unter dem Schlagwort ,Freunde werb’en Freunde“; wonach Kunden -

der Beklagten bei Anwerbuhg wéitefer:NutZer der Software der

Beklagten Provisionen bis zu 10% in AussiCht gestellt werden,

wobei dle Hohe  der ausgelobten Provision von der schneeball—

Die Gefahrlichkeit dieses pyramidenférmig angelegten Systems
besteht vornehmlich in der starken Willensbeeinflussung, indem den
Interessenten suggeriert wird, sie kénnten bei entsprechender

Weiter\ierbreitu‘ng hohe Einnahmen erzielen.

'Ob hierbei seitens der Bekiagten ein eigener personlicher Kontakt

'zum Beworbenen hergestellt wird oder nicht, ist ohne Bedeutung,

da die Beklagte persénliché Kontakte unter Internetnutzern

ausnutzen will, wie sich bereits aus der Auslobung ,Freuride werben
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Freunde“ zweifelsfrei ergibt. Damit ist die Werbung gerade darauf
angel'egt, personliche . Beziehungen zwischen Privatleuten zu

Werbezwecken auszunutzen.

Auch kommt es entscheidend nicht darauf an, dass der Werbende
keine eigenen finanziellen .A‘uf_wendu'ngen zu erbringen hat, wobei
jedoch auch anzumerken ist, dass auch Telefonkosten und ggf.
Providergebuhre_n im Rahmen der Véréendung von E-Mails

anfallen.

Die Hohe der ausgelobten Pramie von bis zu Uber € 1.000,00
(-Dadurch hat es schon einer geschafft 2.674,63 DM in einem
Monat einzunehmen®) stellt nach .Ansicht der Kammer . ein
gewichtiges Indiz in Richtung Kommerzialisierung der Privatsbhére
da. | | o | B
Von einer ,geringen Gutschrift* (OLG Hamburg, CR 2001, 679)
kann insoweit keine Rede sein, da hiel."d'vUrchv ein gewichtiger Anreiz

geschaffen wird, am PyramideUSYStem der Beklagten teilzunehmen.

e 'ndieseﬂzusaﬂﬁ”éﬂha*g%fa“*f“?cs‘a,qcn nickt Garaut an, weiche ™ =
maximale Préamie ein privater Nutzer, der ,Freunde“ per E-Mail~
geworben hat, tatsachlich erzielen kann, ausschlaggebend ist
vielmehr die hohe Anlockwirkung von der Auslobung mit einem
Betrag von tber € 1.000,00.

Insoweit hat die Kammer die Voraussetzungen einer
Kommerzialisierung der Privatsphére auch als gegeben anzusehen,
da ein erheblicher finanzieller Anreiz geschaffen wird, privat

erlangte Daten zum Zwecke der Gewinnerzielung zu verwenden.
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SchlieRlich hat die Kammer gegen die von der B'eklagten‘

gepflogene Werbung erhebliche Bedenken auch unter dem

‘Gesichtspunkt der Nachahmungsgefahr.

Die Zulassung eines Systémfs_progre"s'sriver Kundenwerbung iiber

ledig|ic‘h‘ privat verfugbare EQMail—AdreSSen lieRe befurchten, dass

N0

dergestalte Werbesystemev auch in anderen Waren- und

E-Mail-Werbung liegt darin, dass E-Mail-Adressen jedenfalls im

- privaten Bereich nicht anhand von Verzeichnissen festzustellen sind

und die technische Art d‘er"V‘erbreitung»d‘ie Versendung von

Massén—E—MaHs ohne groBen Aufwand ermdoglicht.

Auch wenn der Ausgangswerbende (wie vorliegend von der

Beklagten behaupfet) die. E-Mail-Adressen der jeweiligen

"Diénstleisfungsbereichen eingesetzt wirden. Die Besonderheit der ,

Empfanger nicht speichert, konnte :- die V'e'rbvreitun'g' jedwed‘er‘,

Werbung im |nternet mittels Privatpersonen durch Bonussysteme

st : ~~ﬁesteueﬁ-~wﬁmen; Swodurch éne T i'ﬁassénwelseZUnahme o

T e AT

kommerzieller E-Mail-Werbung zu erwarten wére.

" Aus diesem Grunde bestehen auch keine Zweifel daran, dass die

streitgegenstandlichen ‘Werbung geeignet ist, den Wettbewerb auf

dem relevanten Markt zu beeinflussen.
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Bei Summierung dieser negativen: Umstande und unter
Berﬁcksichtigimg der Tatsache, dass das dadurch insgesamt schon
’ne“gat‘ive Geprage des WettbeWérbssystems eine erhebliche und
entscheidende Verstarkung dadurch erfahren kénnte, dass bei
Zulassung eines solchen Vérha’lfens die Gefahr der Nachahmung
besteht, waruinsgesamt von einem VerstoR gegen § 1 UWG

auszugehen.

Der Untér|assungsanspruch des Klagers erweist sich daher als

begriindet.
-4

Beklagten abgegebenen Unterlassungsverpﬂlchtungserklarungen

ausgeraumt:

Die UnterIaSsungserklérung der Beklagten vom 25.09.2002 ist vor

dem Hintergrund der vorgenannten Gesichtspunkte zu eng

formuliert und konnte vom Klager zuriickgewiesen werden.
G|eiches gilt fur die. von. der Beklagten vOrbrozessual mit
" Anwaltsschreiben vom 18.01.2002 abgegebene Unterlassungs-

erklarung.
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(5)

Soweit der Klager mit der Klage auch die A-brhahnkosten geltend
gemacht hat, ist dieser Anspruch in stéihdigef ReChtsprechung
anerkannt; die Héhe der KIag‘efokderung entspricht unstreiﬁg einem
angemessenen Anteil der Aufwendungen des Klagers, der l

Zinsanspruch ergibt sich aus Vérz'tjg.

(6)

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 | ZPO, die Entscheidung
tber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf §§ 708 Nr. 6, 711 ZPO..

Gartner
Vorsitzender Richter Handelsrichter . Handelsrichter
“am Landgericht
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Az: 4HK O 9685/02 | | . Verkiindet am
28.11.2002

: ' Urkundsbeamtin der
Geschéftsstelle

IM NAMEN DES VOLKES!

-
£

U8

-
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erlaRt das Landgericht Munchen I, 4. Kammer flir Handelssachen,
durch Vorsitzenden Richter am Landgericht Dr. Wolf, Handels-
richter Zink und Handelsrichter Girtner aufgrund der mindli-
chen Verhandlung vom 1.8.2002 folgendes

Endurteil:

1. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines fir
jeden Fall der Zuwiderhandlung falligen Ordnungsgeldes
bis zu EUR 250.000,00 und, falls dieses nicht beigetrie-
ben - werden kann, Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu
6 Monaten, =zu vollstrecken an den Vorstanden, zu unter-
lassen, im geschaftlichen Verkehr zu- Zwecken des Wett-
bewerbs E-Mail-Werbung zu ‘betreiben, indem Dritten eine

" Mail zur Verfugung gestellt wird, z.B. mit dem nachfol-
genden Inhalt '

"Hallo und guten Tag,

" Ich habe eine wirklich 1ntelllgente neue Idee im Internet
gefunden. Wenn du dich bei FairAd anmeldest und die Soft-
ware herunterladst, kannst Du beim Surfen Geld verdienen.
Du brauchst nur beim Surfen im  Internet die Software
laufen lassen und Du kannst bis Zu. DM 1,10 in der Stunde
verdienen.

Es lassen sich auch noch Freunde werben. Surfen die dann
auch, wird es deinem Konto gut gerechnet. - '

"Dadurch hat es schon einer.geschafft 2.674,63 DM in einem-
Monat einzunehmen.

F'.liefert auchm o

PR News versorgt Dich standig mit den aktuellsten Nach-

rlchten, und es gibt auch wahlweise einen B&brsen-Ticker
oder einen TV-Ticker. ’
Nun in den@Banner Bar sind noch wirklich gsinnvolle
Internet W eingebaut. So gibt’s zum Beispiel ei-
‘nen E—Mail Checker der Deine E-Mail Konten abfragt, auch
wenn Dein E-Mail Programm nicht gestartet ist auch Deine

virtuellen Konten im Internet abfragen kann.

Melde Dich an und w1r kon emeinsam ,1nnvoll surfen.

(Benutzerkennung TGI93698) .

Viel Vergnigen
die wvon dlesen welterversandt wird, es sei denn, die Wer-

bung wurde ausdricklich angefordert oder es bestehen Ge-
schaftskontakte zum Anschlufinhaber.
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2. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kldger einen Betrag
in H®he von EUR 175,06 nebst 5 & Zinsen lber dem jeweili-
gen Basigzinssatz der Europdischen Zentralbank seit dem
26.01.02 zu zahlen. oo

3. Die Beklagte tragt die Kosten des RechtSstreits.

; 4. Das Urteil ist gegen Sidherheitsleistung in  Hoéhe von
‘ EUR 15.000,00 vorlaufig vollstreckbar. ‘
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‘ Wohlgemerkti’ Es geht um Geld, keine "Rabattmarken™ oder "Bonuspunkte”!

Internet-Zeitschrift fur Rechtsinformatik und Infor?hationsrecht - http://ww.jurpc.de

Tatbestand:

| Der Kiager ist gerichtsbekannt und verfolgt geméaR seiner Satzung

u.a. den Zweck unlauteren Wettbewerb‘ Zu bekampfen.

Die Beklagte bietet unter  der 'Domain ,fairad.de*

Internetdlenst!eastungen an, die sie wie folgt beschreibt:

»Das Prinzip

Mlt-verdlenen Sie immer! DennFt die Commumty fur clevere Surfer &
Konsumenten bei der Sie ein Honorar ekommen..

Und das geht so:

weilk, was Sie interessiert und was Sie nlcht interessiert. So kdnnen w1r ein. auf Sie ganz
personllch zugeschnittenes: Angebotspaket schniren. :

Unsere Partneruntemehmen sparen dadurch eine ordentllche Stange Geld Geld, das_

" an Sie weiter gibt! Ist das nicht fair? Eben '-'"

und mlt uns konnen Sle sogar dreifach profiticront

Verdienen Sie bares Geld durch...

. das Betrachten von Werbebannern und Werbespots

*... das Testen und Kaufen von Produkten und Diensiléistunqen

wy

'Alles was Sie tun miissen, ist, sich vollig unverbindlich und ohne jegliches Risiko bei un
anzumelden und unsere Gratis-Software zu installieren. Werden Sie noch heute Teil der-
Community: tiber 600.000 Mitglieder bis heute kénnen sich nicht irren!
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Durch die Installation dieser Gratié-Software werden im Online-
Betrieb im Internet Werbeeinblendungen vorgenommen, wobei die
jeweiligen Nutzer fur die Dauer der Werbeeinblendungen eine

Vergltung erhalten.

Die Beklagte betreibt unter ihrer Domain auch nachfolgend

dargestellte Aktion ,Freunde werben Freunde®:

,Freunde werben Freunde

Profitieren Sig auf5 Ebenén!

Sie haben Freunde, die auch von den vielen Vorteilen v'o!proﬂtieren wollen? Das ist
_gut! Denn auch Sie selbst kdnnen etwas verdienen, wenn Sie uns an Freunde und Bekannte

weiter empfehlen. Top-Verdiener bekommen so Giber 1000,- Euro im Monat zusétzlich! Und das
gehtso: :

Sie _Level1' Level 2 Level 3 Level4 Level 5

Ein Beispiel. - ' S
Angenommen, alle von lhnen geworbenen Teilnehmer surfen genau eine Stunde. Sie -
bekommen dann folgende Prozentbetrége im jeweiligen Level pro User gut geschrieben:

. 4 ‘ H 0, A H WAl
Level 1 sie empfehlen (RGN "A" weiter. S:‘?f?rhalten 2% zusatzlich wenn *A

: w pw D . . Sie erhalten 4% zusatzlich wenn "B"
Level.2 A" empfiehlt -welter an "B". surft.

H 0, L] H ’ ", "
. Level 3 "B" empfiehlt -Neiter an "C". ::f;:ffrhalten 6% zusgtz_hch wenn "C

H i 0, H " w
Level 4 "C" empfiehlt -Neiter an"D". gllﬁffrhalten 8% zusatzlich Yvenn D

Level 5 . "D" empfiehlt -Veiter an "E". ::;z_;rhalten 10% zusétzlich wenn "E

Und was besonders angenehm ist: Egal, ob Sie selbst surfen oder nicht, das Geld, das lhre
Freunde fiir Sie "verdienen®, gibt's in jedem Fall._— das ist Geld verdienen im Schlaf.”
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Hiernach erhalten Nutzer der Gratis-Software der Beklagten
ZusatzvérthUhgen, wenn sie ,Freunde“ fur. das Produkt der
Beklagten gewinnen kénnen und diese dann ebenfalls am Angebot
der Béklagten teilnehmen. Fur diese'F'r'eu'ndsch'aftswerbung stellt
“die Bekiagté den nachfolgend dargesteliten Mail-Automaten zur
Verfugung, in welchen der Jewelllge Nutzer die E-mail-Adressen von

,,Freunden eingibt:

,,FairAd E-Mail

Schnell und einfach:
Verschicken Sie bis zu 10 vorformulierte E—Malls an |lhre Freunde mit einem Klick!
Geben Sié Ihre Benutzerkennung und lhr Passwort ein und klicken Sie dann auf "E-Mail

senden!”..

Auf der nachfolgenden Seite bis zu 10 E—Mall Adressen elntragen und bald kIlngeIt die Kasse
extra.

Ihre Benutzerkennung: i

Ihr Passwort: g

Am 02.12.2001 erhielten die QR und (@S

‘mn Hamburg folgende E-Mail:
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Hal]b und guten Tag,

Ich habe einie wirklich intelligente neue Idee im Internet gefunden.
Wenn du Dich bei (il anmeldest und die Software herunter
Jidst, kannst Du beim Surfen Geld verdienern.

Du brauchst nur beim Sm fen 1m Imemet die Software laufen
lassen und Du kannst bis zu DM 1,10 in der Stunde Vermenen

dann auch, wird es deinem Konto gut ‘gerechnet.

. Es lassen sich auch noch Freunde werben. Surfen de

Dadurch hat es schon einer geschafft 2,674.63 DM in einem Monat
“einzunehmen. '

@R -1t auch Super Content: ‘
DPA News versogt Dich stindig mit den aktuellsten Nadm«,hten

und es gibt auch \mhl\\ reise emen Borsen-Ticker oder einen
TV-Ticker.

Nun in den -Bmmer-Bm smd noch wirklich sinnvolle
Internet Werkzeuge eingebaut. So gibts zum Beispiel einen’
E-Mail Checker der Deine E-Mail Konten abfragt, auch wenn Dein
E-Mail Programm nicht gestartet ist und auch Deine -

virtuellen Konten im Internet abfra gen kann.

\

Melde Dich an und wir k(‘t}nnen gemeinsai'n sinnvoll surfen.

\ 1‘.1 \ ugnugm (Bunutz 11wnnung TG193698)

Das Mail war an die Adresse @

gerichtet und war vorher nicht angefOrdert worden. Auch bestand’
keine Geschaftsbeziehung zwischen den Adressaten und der

Beklagten. Es handelt sich um eine vorformulierte Mail im Rahmen

der Aktion ,Freunde werben Freunde®.
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Auf Abmahhung des Klagers vom 08.‘01.2002 gab die Beklagte mit
Anwaltsschreiben vom ’18.01'.2002 eine Unterlassungserklarung ab
(Anlage K 7). Der Klager akzeptiérté diese Erklarung nicht und

v forderte abermals zur Abgabe einer Unté.flassungserklérung auf.
Na_cﬁh . der miundlichen Verhandlung- ‘vom 01.08.2002 hat die
Beklagte am  25.09.2002 ‘abermals eine  modifizierte.
Unterlassungserkiarung abgégeben (Anlage B 3)." '

Der Kléger ist der Ansicht, e'vs liege eine wettbewerbswidﬁge E-mail-
Werbung der Beklagten vor; diese verstoRe unter dem
Gesichtspunkt der Belastigung als unaufgeforderte Werbung gegen

- § 1 UWG. Auch liege eine verdeckte Laienwerbung vor.

Der Klager hat beantragt:
wie entschieden.
| D!eBeklagfebganfas .
Klageabweisung.
Sie ist der Ansicht, sie sei fur die E-Mail-Werbung nicht
- verantwortlich, da sie die E-Mails nicht versende.
Ein Fall sittenwidriger Laienwérbung liege nicht vor, da es an der
s Kommerzialisierung der Privatsphare fehle, auch kénne nicht davon

'ausgegan’gen werden, dass E-Mail-Werbung  grundsatzlich

unzulassig sei.
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SchlieRlich fehle es an den Voraussetzungen des § 13 11 Nr. 2
UWG, da die streitgegénsténdlichen Werbung nicht geeignet sei,

den Wettbewerb auf dem relevanten Markt zu beeinﬂUssen.,

‘Wegen der weiteren Einzelheitenv hierzh und wegen des
Parteivorbringens im Gbrigen wird auf die gewechselten Schriftsdtze
nebst Anlagen sowie auf die Sitzungsniederschrift vom 01.08.2002

Bezug genommen.
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Entscheidungsgriinde: |

Die zulassige Klage ist im Unteriassungsantrag unter den Gesichts-
punkten der verdeckten Laienwerbung und der progressiven
KundvenWevrbung aus § 1 UWG begri'indet; der Zahlungsanspruch ist

aus Geschéaftsfihrung ohne Auftrag _begri]ndét.

(1)

Soweit die Beklagte ihre wettbewerbsrechtliche Verantwortlichkeit
fur die streitgegensténdliche E-MaiI-Werjbung' in Abrede gestellt hat,
haftet sie jedenfalls als Mitstérerei_n, da sie willentlich und adaquat

kausal an der Verbreitung der E-Mails beteiligt ist.

Die vom Klager angegriffene E-Mail-Werbung der Beklagten stelit
sich unter Berlicksichtigung samtlicher Umsténde als unzulassige

verdeckte vLaienwerbUng dar.

Charakteristisch fur die Laienwérbung ist es, daAss‘ die ,private‘n
Beziehungen des Werbers zu Dritten fur die Kundenwerbung
nufzbar gemacht werden; typischerwei'sevgeht der Laienwerber so
vor, dass er Personen aus seinem privaten Bekanntenkreis

anspricht und sie als Kunden zu gewinnen sucht.
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Zwar ist die Einschaltung von Laien in .die Kundenwerbung nicht
grundsétzlich wettbéwerbsfremd, stoRt aber aus zahlreichen
Grinden auf nicht unerhebliche Bedenken; die eine sorgfaltige
Wiurdigung der Umstande erforderlich machen“; wegen der
vielfiltigen Bedenken sind strenge MaRstabe anzulégen (BGH
-‘GRUR 1991, 150 - Laienwerbung ﬁj'r'Kr‘editkar‘téh');

Fur die Frage der Wettbewerbswidrigkeit kommt es dabei nicht
allein auf die Zulassigkeit einzelner Aspékte, sondern auf eine
Gesamtwirdigung an, in die .insbesondere auch die Gefahr der
Nachahmung eines insgesamt bedenklichen Verhaltens durch
Mitbewerber und der hiervon ausgehenden Be}éintréchtigung des

Wettbewerbs einzubeziehen ist. |

Zu Berucksichtigen war im Rahmen der gebotenen

| Gesamtwirdigung zunéchst einé Beléstidurjq, der Adressaten der
Werbe-E-Mails. '

Nach .wohl h.M. verstdRt. die unveriangte -E-MailWerbung -~ e

. Hgiégé_nilber Privafpersonen jedenfalis beim derzeitigen Stand der
technischen Entwicklung gegen § 1 UWG, da diese zu einer
unzumutbaren  Belastigung des Verbrauchers  fuhrt.  Die
vUnzumutbérkeit folgt dabei zuﬁw einen aus dem Kostenaufwand und
zum anderen an dem AufWan‘d an Miuhe und Zeit fur die
| Aussonderung unerbetener E-Mails. - \ '
Nach der auch von JEsSEEERUWG, § 1,. Rdnr.168) vertretenen

Ansicht ist eine andere Beurteilung jedoch dann angezeigt, wenn

die Botschaft im ,Subjekt von vorneherein klar und unzweideutig

als Werbung gekennzeichnet ist und der Empféngevr sie aufgrund
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dieser Kennzeichnung ohne weiteres I6schen kann, ohne sie erst
lesen zu missen. Der insoweit verbleibende Zeit- und
Kostenaufwand fur den Empfanger erschiene in diesem Fall noch

hinnehmbar.

Insoweit hat die Béklag‘te vort_ragen.' lassen, dass alle E-Mails, die
mit dem streitgegenstandiichen Inhal’t von Privaten an Private Ubér
die Hokmepage der Beklagten yersahdt werden, in der Betreffz-eilek
den Hinweis .Werbung von — enthielten.

Ob eine solcher Hinweis tatséchlich ausreit;h'end erscheint, eine
unzumutbare Beldstigung von Efnpféngerh ~auszuschlie3en,
erschien der Kammer unter Ber{icksichtigung lieine»‘s zu erwartenden
Nachahmeffektes fraglich; sollte das unverlangte Zusenden von E-
Mail-Werbung mit entsprechender Kennzeichnung in der
Betreffzeile grundséleich zugelassen -werden, kénnte eine
massenhafte Zusendung von ’E-MaiI-Werbunvg nicht ausge-
sChIoséen werdén, was Wiéderum eineh héheren Sortieraufwand'
iz - sbel-Sichtung ~eingegangener- EMails™ ae:edteﬁ'wuiue UhaTGER T
'}Intel:’netnutzer zu einer sorgfaltigen  Unterscheidung der
eingegangenen E-Mails nach solchen mit rein werbendem und

sonstigem Inhalt zwingen wurde.

Zur Entscheyid.ung des vorliegenden Rechtsstreits konnte diese
Frage letztendlich dahinstehen, da néchl Ansicht der K‘arhnﬁer
insoweit jedenfalls nicht ausgeschlossen werden kann, dass das
unveriangte Zusendén von ?‘;cjekenn;.z_eichneter E-MaiI-Wérbung, bei‘

‘einem Teil der Adressaten auf Unverstandnis oder Ablehnung
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stoBen wird, was im Rahmen der - vorzunehmenden

Gesafntw[]rdigung jedenfalls nicht auRer Betracht bleiben darf.

Weltere Bedenken gegen die streltgegenstandllche E- Mall-Werbung
ergaben sich . unter dem GeSIchtspunkt der progressiven

Kundenwerbung.

Bei dieser Art von We'r_buhg werden  Kunden in die
Vertriebsorganisation des werbénden' Unternehmens in der Weise
'eingesp'annt; dass ihnen bei Anwerbung weiterer Kunden zu den
gleichen Bedingungen wie bei ihnen besondere Vorteile in Aussicht
gestellt werden. | .

Vorliegend wirbt die Beklagte,inéowgéit mit ei»nem Bonussystem

- unter dem Schlagwort ,Freunde werb’en Freunde“; wonach Kunden -

der Beklagten bei Anwerbuhg wéitefer:NutZer der Software der

Beklagten Provisionen bis zu 10% in AussiCht gestellt werden,

wobei dle Hohe  der ausgelobten Provision von der schneeball—

Die Gefahrlichkeit dieses pyramidenférmig angelegten Systems
besteht vornehmlich in der starken Willensbeeinflussung, indem den
Interessenten suggeriert wird, sie kénnten bei entsprechender

Weiter\ierbreitu‘ng hohe Einnahmen erzielen.

'Ob hierbei seitens der Bekiagten ein eigener personlicher Kontakt

'zum Beworbenen hergestellt wird oder nicht, ist ohne Bedeutung,

da die Beklagte persénliché Kontakte unter Internetnutzern

ausnutzen will, wie sich bereits aus der Auslobung ,Freuride werben
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Freunde“ zweifelsfrei ergibt. Damit ist die Werbung gerade darauf
angel'egt, personliche . Beziehungen zwischen Privatleuten zu

Werbezwecken auszunutzen.

Auch kommt es entscheidend nicht darauf an, dass der Werbende
keine eigenen finanziellen .A‘uf_wendu'ngen zu erbringen hat, wobei
jedoch auch anzumerken ist, dass auch Telefonkosten und ggf.
Providergebuhre_n im Rahmen der Véréendung von E-Mails

anfallen.

Die Hohe der ausgelobten Pramie von bis zu Uber € 1.000,00
(-Dadurch hat es schon einer geschafft 2.674,63 DM in einem
Monat einzunehmen®) stellt nach .Ansicht der Kammer . ein
gewichtiges Indiz in Richtung Kommerzialisierung der Privatsbhére
da. | | o | B
Von einer ,geringen Gutschrift* (OLG Hamburg, CR 2001, 679)
kann insoweit keine Rede sein, da hiel."d'vUrchv ein gewichtiger Anreiz

geschaffen wird, am PyramideUSYStem der Beklagten teilzunehmen.

e 'ndieseﬂzusaﬂﬁ”éﬂha*g%fa“*f“?cs‘a,qcn nickt Garaut an, weiche ™ =
maximale Préamie ein privater Nutzer, der ,Freunde“ per E-Mail~
geworben hat, tatsachlich erzielen kann, ausschlaggebend ist
vielmehr die hohe Anlockwirkung von der Auslobung mit einem
Betrag von tber € 1.000,00.

Insoweit hat die Kammer die Voraussetzungen einer
Kommerzialisierung der Privatsphére auch als gegeben anzusehen,
da ein erheblicher finanzieller Anreiz geschaffen wird, privat

erlangte Daten zum Zwecke der Gewinnerzielung zu verwenden.
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SchlieRlich hat die Kammer gegen die von der B'eklagten‘

gepflogene Werbung erhebliche Bedenken auch unter dem

‘Gesichtspunkt der Nachahmungsgefahr.

Die Zulassung eines Systémfs_progre"s'sriver Kundenwerbung iiber

ledig|ic‘h‘ privat verfugbare EQMail—AdreSSen lieRe befurchten, dass

N0

dergestalte Werbesystemev auch in anderen Waren- und

E-Mail-Werbung liegt darin, dass E-Mail-Adressen jedenfalls im

- privaten Bereich nicht anhand von Verzeichnissen festzustellen sind

und die technische Art d‘er"V‘erbreitung»d‘ie Versendung von

Massén—E—MaHs ohne groBen Aufwand ermdoglicht.

Auch wenn der Ausgangswerbende (wie vorliegend von der

Beklagten behaupfet) die. E-Mail-Adressen der jeweiligen

"Diénstleisfungsbereichen eingesetzt wirden. Die Besonderheit der ,

Empfanger nicht speichert, konnte :- die V'e'rbvreitun'g' jedwed‘er‘,

Werbung im |nternet mittels Privatpersonen durch Bonussysteme

st : ~~ﬁesteueﬁ-~wﬁmen; Swodurch éne T i'ﬁassénwelseZUnahme o

T e AT

kommerzieller E-Mail-Werbung zu erwarten wére.

" Aus diesem Grunde bestehen auch keine Zweifel daran, dass die

streitgegenstandlichen ‘Werbung geeignet ist, den Wettbewerb auf

dem relevanten Markt zu beeinflussen.
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3)

Bei Summierung dieser negativen: Umstande und unter
Berﬁcksichtigimg der Tatsache, dass das dadurch insgesamt schon
’ne“gat‘ive Geprage des WettbeWérbssystems eine erhebliche und
entscheidende Verstarkung dadurch erfahren kénnte, dass bei
Zulassung eines solchen Vérha’lfens die Gefahr der Nachahmung
besteht, waruinsgesamt von einem VerstoR gegen § 1 UWG

auszugehen.

Der Untér|assungsanspruch des Klagers erweist sich daher als

begriindet.
-4

Beklagten abgegebenen Unterlassungsverpﬂlchtungserklarungen

ausgeraumt:

Die UnterIaSsungserklérung der Beklagten vom 25.09.2002 ist vor

dem Hintergrund der vorgenannten Gesichtspunkte zu eng

formuliert und konnte vom Klager zuriickgewiesen werden.
G|eiches gilt fur die. von. der Beklagten vOrbrozessual mit
" Anwaltsschreiben vom 18.01.2002 abgegebene Unterlassungs-

erklarung.
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(5)

Soweit der Klager mit der Klage auch die A-brhahnkosten geltend
gemacht hat, ist dieser Anspruch in stéihdigef ReChtsprechung
anerkannt; die Héhe der KIag‘efokderung entspricht unstreiﬁg einem
angemessenen Anteil der Aufwendungen des Klagers, der l

Zinsanspruch ergibt sich aus Vérz'tjg.

(6)

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 | ZPO, die Entscheidung
tber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf §§ 708 Nr. 6, 711 ZPO..

Gartner
Vorsitzender Richter Handelsrichter . Handelsrichter
“am Landgericht
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Az: 4HK O 9685/02 | | . Verkiindet am
28.11.2002

: ' Urkundsbeamtin der
Geschéftsstelle

IM NAMEN DES VOLKES!

-
£

U8

-

Internet-Zeitschrift fiir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de



Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

" -Z'ei‘tschrift fir Rechtsinformatik ﬁmd_ Informationsrecht - http://www.jurpc.de %)Yl(

erlaRt das Landgericht Munchen I, 4. Kammer flir Handelssachen,
durch Vorsitzenden Richter am Landgericht Dr. Wolf, Handels-
richter Zink und Handelsrichter Girtner aufgrund der mindli-
chen Verhandlung vom 1.8.2002 folgendes

Endurteil:

1. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines fir
jeden Fall der Zuwiderhandlung falligen Ordnungsgeldes
bis zu EUR 250.000,00 und, falls dieses nicht beigetrie-
ben - werden kann, Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu
6 Monaten, =zu vollstrecken an den Vorstanden, zu unter-
lassen, im geschaftlichen Verkehr zu- Zwecken des Wett-
bewerbs E-Mail-Werbung zu ‘betreiben, indem Dritten eine

" Mail zur Verfugung gestellt wird, z.B. mit dem nachfol-
genden Inhalt '

"Hallo und guten Tag,

" Ich habe eine wirklich 1ntelllgente neue Idee im Internet
gefunden. Wenn du dich bei FairAd anmeldest und die Soft-
ware herunterladst, kannst Du beim Surfen Geld verdienen.
Du brauchst nur beim Surfen im  Internet die Software
laufen lassen und Du kannst bis Zu. DM 1,10 in der Stunde
verdienen.

Es lassen sich auch noch Freunde werben. Surfen die dann
auch, wird es deinem Konto gut gerechnet. - '

"Dadurch hat es schon einer.geschafft 2.674,63 DM in einem-
Monat einzunehmen.

F'.liefert auchm o

PR News versorgt Dich standig mit den aktuellsten Nach-

rlchten, und es gibt auch wahlweise einen B&brsen-Ticker
oder einen TV-Ticker. ’
Nun in den@Banner Bar sind noch wirklich gsinnvolle
Internet W eingebaut. So gibt’s zum Beispiel ei-
‘nen E—Mail Checker der Deine E-Mail Konten abfragt, auch
wenn Dein E-Mail Programm nicht gestartet ist auch Deine

virtuellen Konten im Internet abfragen kann.

Melde Dich an und w1r kon emeinsam ,1nnvoll surfen.

(Benutzerkennung TGI93698) .

Viel Vergnigen
die wvon dlesen welterversandt wird, es sei denn, die Wer-

bung wurde ausdricklich angefordert oder es bestehen Ge-
schaftskontakte zum Anschlufinhaber.
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2. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kldger einen Betrag
in H®he von EUR 175,06 nebst 5 & Zinsen lber dem jeweili-
gen Basigzinssatz der Europdischen Zentralbank seit dem
26.01.02 zu zahlen. oo

3. Die Beklagte tragt die Kosten des RechtSstreits.

; 4. Das Urteil ist gegen Sidherheitsleistung in  Hoéhe von
‘ EUR 15.000,00 vorlaufig vollstreckbar. ‘
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‘ Wohlgemerkti’ Es geht um Geld, keine "Rabattmarken™ oder "Bonuspunkte”!

Internet-Zeitschrift fur Rechtsinformatik und Infor?hationsrecht - http://ww.jurpc.de

Tatbestand:

| Der Kiager ist gerichtsbekannt und verfolgt geméaR seiner Satzung

u.a. den Zweck unlauteren Wettbewerb‘ Zu bekampfen.

Die Beklagte bietet unter  der 'Domain ,fairad.de*

Internetdlenst!eastungen an, die sie wie folgt beschreibt:

»Das Prinzip

Mlt-verdlenen Sie immer! DennFt die Commumty fur clevere Surfer &
Konsumenten bei der Sie ein Honorar ekommen..

Und das geht so:

weilk, was Sie interessiert und was Sie nlcht interessiert. So kdnnen w1r ein. auf Sie ganz
personllch zugeschnittenes: Angebotspaket schniren. :

Unsere Partneruntemehmen sparen dadurch eine ordentllche Stange Geld Geld, das_

" an Sie weiter gibt! Ist das nicht fair? Eben '-'"

und mlt uns konnen Sle sogar dreifach profiticront

Verdienen Sie bares Geld durch...

. das Betrachten von Werbebannern und Werbespots

*... das Testen und Kaufen von Produkten und Diensiléistunqen

wy

'Alles was Sie tun miissen, ist, sich vollig unverbindlich und ohne jegliches Risiko bei un
anzumelden und unsere Gratis-Software zu installieren. Werden Sie noch heute Teil der-
Community: tiber 600.000 Mitglieder bis heute kénnen sich nicht irren!
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Durch die Installation dieser Gratié-Software werden im Online-
Betrieb im Internet Werbeeinblendungen vorgenommen, wobei die
jeweiligen Nutzer fur die Dauer der Werbeeinblendungen eine

Vergltung erhalten.

Die Beklagte betreibt unter ihrer Domain auch nachfolgend

dargestellte Aktion ,Freunde werben Freunde®:

,Freunde werben Freunde

Profitieren Sig auf5 Ebenén!

Sie haben Freunde, die auch von den vielen Vorteilen v'o!proﬂtieren wollen? Das ist
_gut! Denn auch Sie selbst kdnnen etwas verdienen, wenn Sie uns an Freunde und Bekannte

weiter empfehlen. Top-Verdiener bekommen so Giber 1000,- Euro im Monat zusétzlich! Und das
gehtso: :

Sie _Level1' Level 2 Level 3 Level4 Level 5

Ein Beispiel. - ' S
Angenommen, alle von lhnen geworbenen Teilnehmer surfen genau eine Stunde. Sie -
bekommen dann folgende Prozentbetrége im jeweiligen Level pro User gut geschrieben:

. 4 ‘ H 0, A H WAl
Level 1 sie empfehlen (RGN "A" weiter. S:‘?f?rhalten 2% zusatzlich wenn *A

: w pw D . . Sie erhalten 4% zusatzlich wenn "B"
Level.2 A" empfiehlt -welter an "B". surft.

H 0, L] H ’ ", "
. Level 3 "B" empfiehlt -Neiter an "C". ::f;:ffrhalten 6% zusgtz_hch wenn "C

H i 0, H " w
Level 4 "C" empfiehlt -Neiter an"D". gllﬁffrhalten 8% zusatzlich Yvenn D

Level 5 . "D" empfiehlt -Veiter an "E". ::;z_;rhalten 10% zusétzlich wenn "E

Und was besonders angenehm ist: Egal, ob Sie selbst surfen oder nicht, das Geld, das lhre
Freunde fiir Sie "verdienen®, gibt's in jedem Fall._— das ist Geld verdienen im Schlaf.”
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Hiernach erhalten Nutzer der Gratis-Software der Beklagten
ZusatzvérthUhgen, wenn sie ,Freunde“ fur. das Produkt der
Beklagten gewinnen kénnen und diese dann ebenfalls am Angebot
der Béklagten teilnehmen. Fur diese'F'r'eu'ndsch'aftswerbung stellt
“die Bekiagté den nachfolgend dargesteliten Mail-Automaten zur
Verfugung, in welchen der Jewelllge Nutzer die E-mail-Adressen von

,,Freunden eingibt:

,,FairAd E-Mail

Schnell und einfach:
Verschicken Sie bis zu 10 vorformulierte E—Malls an |lhre Freunde mit einem Klick!
Geben Sié Ihre Benutzerkennung und lhr Passwort ein und klicken Sie dann auf "E-Mail

senden!”..

Auf der nachfolgenden Seite bis zu 10 E—Mall Adressen elntragen und bald kIlngeIt die Kasse
extra.

Ihre Benutzerkennung: i

Ihr Passwort: g

Am 02.12.2001 erhielten die QR und (@S

‘mn Hamburg folgende E-Mail:
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Hal]b und guten Tag,

Ich habe einie wirklich intelligente neue Idee im Internet gefunden.
Wenn du Dich bei (il anmeldest und die Software herunter
Jidst, kannst Du beim Surfen Geld verdienern.

Du brauchst nur beim Sm fen 1m Imemet die Software laufen
lassen und Du kannst bis zu DM 1,10 in der Stunde Vermenen

dann auch, wird es deinem Konto gut ‘gerechnet.

. Es lassen sich auch noch Freunde werben. Surfen de

Dadurch hat es schon einer geschafft 2,674.63 DM in einem Monat
“einzunehmen. '

@R -1t auch Super Content: ‘
DPA News versogt Dich stindig mit den aktuellsten Nadm«,hten

und es gibt auch \mhl\\ reise emen Borsen-Ticker oder einen
TV-Ticker.

Nun in den -Bmmer-Bm smd noch wirklich sinnvolle
Internet Werkzeuge eingebaut. So gibts zum Beispiel einen’
E-Mail Checker der Deine E-Mail Konten abfragt, auch wenn Dein
E-Mail Programm nicht gestartet ist und auch Deine -

virtuellen Konten im Internet abfra gen kann.

\

Melde Dich an und wir k(‘t}nnen gemeinsai'n sinnvoll surfen.

\ 1‘.1 \ ugnugm (Bunutz 11wnnung TG193698)

Das Mail war an die Adresse @

gerichtet und war vorher nicht angefOrdert worden. Auch bestand’
keine Geschaftsbeziehung zwischen den Adressaten und der

Beklagten. Es handelt sich um eine vorformulierte Mail im Rahmen

der Aktion ,Freunde werben Freunde®.
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Auf Abmahhung des Klagers vom 08.‘01.2002 gab die Beklagte mit
Anwaltsschreiben vom ’18.01'.2002 eine Unterlassungserklarung ab
(Anlage K 7). Der Klager akzeptiérté diese Erklarung nicht und

v forderte abermals zur Abgabe einer Unté.flassungserklérung auf.
Na_cﬁh . der miundlichen Verhandlung- ‘vom 01.08.2002 hat die
Beklagte am  25.09.2002 ‘abermals eine  modifizierte.
Unterlassungserkiarung abgégeben (Anlage B 3)." '

Der Kléger ist der Ansicht, e'vs liege eine wettbewerbswidﬁge E-mail-
Werbung der Beklagten vor; diese verstoRe unter dem
Gesichtspunkt der Belastigung als unaufgeforderte Werbung gegen

- § 1 UWG. Auch liege eine verdeckte Laienwerbung vor.

Der Klager hat beantragt:
wie entschieden.
| D!eBeklagfebganfas .
Klageabweisung.
Sie ist der Ansicht, sie sei fur die E-Mail-Werbung nicht
- verantwortlich, da sie die E-Mails nicht versende.
Ein Fall sittenwidriger Laienwérbung liege nicht vor, da es an der
s Kommerzialisierung der Privatsphare fehle, auch kénne nicht davon

'ausgegan’gen werden, dass E-Mail-Werbung  grundsatzlich

unzulassig sei.
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SchlieRlich fehle es an den Voraussetzungen des § 13 11 Nr. 2
UWG, da die streitgegénsténdlichen Werbung nicht geeignet sei,

den Wettbewerb auf dem relevanten Markt zu beeinﬂUssen.,

‘Wegen der weiteren Einzelheitenv hierzh und wegen des
Parteivorbringens im Gbrigen wird auf die gewechselten Schriftsdtze
nebst Anlagen sowie auf die Sitzungsniederschrift vom 01.08.2002

Bezug genommen.
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Entscheidungsgriinde: |

Die zulassige Klage ist im Unteriassungsantrag unter den Gesichts-
punkten der verdeckten Laienwerbung und der progressiven
KundvenWevrbung aus § 1 UWG begri'indet; der Zahlungsanspruch ist

aus Geschéaftsfihrung ohne Auftrag _begri]ndét.

(1)

Soweit die Beklagte ihre wettbewerbsrechtliche Verantwortlichkeit
fur die streitgegensténdliche E-MaiI-Werjbung' in Abrede gestellt hat,
haftet sie jedenfalls als Mitstérerei_n, da sie willentlich und adaquat

kausal an der Verbreitung der E-Mails beteiligt ist.

Die vom Klager angegriffene E-Mail-Werbung der Beklagten stelit
sich unter Berlicksichtigung samtlicher Umsténde als unzulassige

verdeckte vLaienwerbUng dar.

Charakteristisch fur die Laienwérbung ist es, daAss‘ die ,private‘n
Beziehungen des Werbers zu Dritten fur die Kundenwerbung
nufzbar gemacht werden; typischerwei'sevgeht der Laienwerber so
vor, dass er Personen aus seinem privaten Bekanntenkreis

anspricht und sie als Kunden zu gewinnen sucht.

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

» 11
Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de -

Zwar ist die Einschaltung von Laien in .die Kundenwerbung nicht
grundsétzlich wettbéwerbsfremd, stoRt aber aus zahlreichen
Grinden auf nicht unerhebliche Bedenken; die eine sorgfaltige
Wiurdigung der Umstande erforderlich machen“; wegen der
vielfiltigen Bedenken sind strenge MaRstabe anzulégen (BGH
-‘GRUR 1991, 150 - Laienwerbung ﬁj'r'Kr‘editkar‘téh');

Fur die Frage der Wettbewerbswidrigkeit kommt es dabei nicht
allein auf die Zulassigkeit einzelner Aspékte, sondern auf eine
Gesamtwirdigung an, in die .insbesondere auch die Gefahr der
Nachahmung eines insgesamt bedenklichen Verhaltens durch
Mitbewerber und der hiervon ausgehenden Be}éintréchtigung des

Wettbewerbs einzubeziehen ist. |

Zu Berucksichtigen war im Rahmen der gebotenen

| Gesamtwirdigung zunéchst einé Beléstidurjq, der Adressaten der
Werbe-E-Mails. '

Nach .wohl h.M. verstdRt. die unveriangte -E-MailWerbung -~ e

. Hgiégé_nilber Privafpersonen jedenfalis beim derzeitigen Stand der
technischen Entwicklung gegen § 1 UWG, da diese zu einer
unzumutbaren  Belastigung des Verbrauchers  fuhrt.  Die
vUnzumutbérkeit folgt dabei zuﬁw einen aus dem Kostenaufwand und
zum anderen an dem AufWan‘d an Miuhe und Zeit fur die
| Aussonderung unerbetener E-Mails. - \ '
Nach der auch von JEsSEEERUWG, § 1,. Rdnr.168) vertretenen

Ansicht ist eine andere Beurteilung jedoch dann angezeigt, wenn

die Botschaft im ,Subjekt von vorneherein klar und unzweideutig

als Werbung gekennzeichnet ist und der Empféngevr sie aufgrund
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dieser Kennzeichnung ohne weiteres I6schen kann, ohne sie erst
lesen zu missen. Der insoweit verbleibende Zeit- und
Kostenaufwand fur den Empfanger erschiene in diesem Fall noch

hinnehmbar.

Insoweit hat die Béklag‘te vort_ragen.' lassen, dass alle E-Mails, die
mit dem streitgegenstandiichen Inhal’t von Privaten an Private Ubér
die Hokmepage der Beklagten yersahdt werden, in der Betreffz-eilek
den Hinweis .Werbung von — enthielten.

Ob eine solcher Hinweis tatséchlich ausreit;h'end erscheint, eine
unzumutbare Beldstigung von Efnpféngerh ~auszuschlie3en,
erschien der Kammer unter Ber{icksichtigung lieine»‘s zu erwartenden
Nachahmeffektes fraglich; sollte das unverlangte Zusenden von E-
Mail-Werbung mit entsprechender Kennzeichnung in der
Betreffzeile grundséleich zugelassen -werden, kénnte eine
massenhafte Zusendung von ’E-MaiI-Werbunvg nicht ausge-
sChIoséen werdén, was Wiéderum eineh héheren Sortieraufwand'
iz - sbel-Sichtung ~eingegangener- EMails™ ae:edteﬁ'wuiue UhaTGER T
'}Intel:’netnutzer zu einer sorgfaltigen  Unterscheidung der
eingegangenen E-Mails nach solchen mit rein werbendem und

sonstigem Inhalt zwingen wurde.

Zur Entscheyid.ung des vorliegenden Rechtsstreits konnte diese
Frage letztendlich dahinstehen, da néchl Ansicht der K‘arhnﬁer
insoweit jedenfalls nicht ausgeschlossen werden kann, dass das
unveriangte Zusendén von ?‘;cjekenn;.z_eichneter E-MaiI-Wérbung, bei‘

‘einem Teil der Adressaten auf Unverstandnis oder Ablehnung
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stoBen wird, was im Rahmen der - vorzunehmenden

Gesafntw[]rdigung jedenfalls nicht auRer Betracht bleiben darf.

Weltere Bedenken gegen die streltgegenstandllche E- Mall-Werbung
ergaben sich . unter dem GeSIchtspunkt der progressiven

Kundenwerbung.

Bei dieser Art von We'r_buhg werden  Kunden in die
Vertriebsorganisation des werbénden' Unternehmens in der Weise
'eingesp'annt; dass ihnen bei Anwerbung weiterer Kunden zu den
gleichen Bedingungen wie bei ihnen besondere Vorteile in Aussicht
gestellt werden. | .

Vorliegend wirbt die Beklagte,inéowgéit mit ei»nem Bonussystem

- unter dem Schlagwort ,Freunde werb’en Freunde“; wonach Kunden -

der Beklagten bei Anwerbuhg wéitefer:NutZer der Software der

Beklagten Provisionen bis zu 10% in AussiCht gestellt werden,

wobei dle Hohe  der ausgelobten Provision von der schneeball—

Die Gefahrlichkeit dieses pyramidenférmig angelegten Systems
besteht vornehmlich in der starken Willensbeeinflussung, indem den
Interessenten suggeriert wird, sie kénnten bei entsprechender

Weiter\ierbreitu‘ng hohe Einnahmen erzielen.

'Ob hierbei seitens der Bekiagten ein eigener personlicher Kontakt

'zum Beworbenen hergestellt wird oder nicht, ist ohne Bedeutung,

da die Beklagte persénliché Kontakte unter Internetnutzern

ausnutzen will, wie sich bereits aus der Auslobung ,Freuride werben
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Freunde“ zweifelsfrei ergibt. Damit ist die Werbung gerade darauf
angel'egt, personliche . Beziehungen zwischen Privatleuten zu

Werbezwecken auszunutzen.

Auch kommt es entscheidend nicht darauf an, dass der Werbende
keine eigenen finanziellen .A‘uf_wendu'ngen zu erbringen hat, wobei
jedoch auch anzumerken ist, dass auch Telefonkosten und ggf.
Providergebuhre_n im Rahmen der Véréendung von E-Mails

anfallen.

Die Hohe der ausgelobten Pramie von bis zu Uber € 1.000,00
(-Dadurch hat es schon einer geschafft 2.674,63 DM in einem
Monat einzunehmen®) stellt nach .Ansicht der Kammer . ein
gewichtiges Indiz in Richtung Kommerzialisierung der Privatsbhére
da. | | o | B
Von einer ,geringen Gutschrift* (OLG Hamburg, CR 2001, 679)
kann insoweit keine Rede sein, da hiel."d'vUrchv ein gewichtiger Anreiz

geschaffen wird, am PyramideUSYStem der Beklagten teilzunehmen.

e 'ndieseﬂzusaﬂﬁ”éﬂha*g%fa“*f“?cs‘a,qcn nickt Garaut an, weiche ™ =
maximale Préamie ein privater Nutzer, der ,Freunde“ per E-Mail~
geworben hat, tatsachlich erzielen kann, ausschlaggebend ist
vielmehr die hohe Anlockwirkung von der Auslobung mit einem
Betrag von tber € 1.000,00.

Insoweit hat die Kammer die Voraussetzungen einer
Kommerzialisierung der Privatsphére auch als gegeben anzusehen,
da ein erheblicher finanzieller Anreiz geschaffen wird, privat

erlangte Daten zum Zwecke der Gewinnerzielung zu verwenden.
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SchlieRlich hat die Kammer gegen die von der B'eklagten‘

gepflogene Werbung erhebliche Bedenken auch unter dem

‘Gesichtspunkt der Nachahmungsgefahr.

Die Zulassung eines Systémfs_progre"s'sriver Kundenwerbung iiber

ledig|ic‘h‘ privat verfugbare EQMail—AdreSSen lieRe befurchten, dass

N0

dergestalte Werbesystemev auch in anderen Waren- und

E-Mail-Werbung liegt darin, dass E-Mail-Adressen jedenfalls im

- privaten Bereich nicht anhand von Verzeichnissen festzustellen sind

und die technische Art d‘er"V‘erbreitung»d‘ie Versendung von

Massén—E—MaHs ohne groBen Aufwand ermdoglicht.

Auch wenn der Ausgangswerbende (wie vorliegend von der

Beklagten behaupfet) die. E-Mail-Adressen der jeweiligen

"Diénstleisfungsbereichen eingesetzt wirden. Die Besonderheit der ,

Empfanger nicht speichert, konnte :- die V'e'rbvreitun'g' jedwed‘er‘,

Werbung im |nternet mittels Privatpersonen durch Bonussysteme

st : ~~ﬁesteueﬁ-~wﬁmen; Swodurch éne T i'ﬁassénwelseZUnahme o

T e AT

kommerzieller E-Mail-Werbung zu erwarten wére.

" Aus diesem Grunde bestehen auch keine Zweifel daran, dass die

streitgegenstandlichen ‘Werbung geeignet ist, den Wettbewerb auf

dem relevanten Markt zu beeinflussen.
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3)

Bei Summierung dieser negativen: Umstande und unter
Berﬁcksichtigimg der Tatsache, dass das dadurch insgesamt schon
’ne“gat‘ive Geprage des WettbeWérbssystems eine erhebliche und
entscheidende Verstarkung dadurch erfahren kénnte, dass bei
Zulassung eines solchen Vérha’lfens die Gefahr der Nachahmung
besteht, waruinsgesamt von einem VerstoR gegen § 1 UWG

auszugehen.

Der Untér|assungsanspruch des Klagers erweist sich daher als

begriindet.
-4

Beklagten abgegebenen Unterlassungsverpﬂlchtungserklarungen

ausgeraumt:

Die UnterIaSsungserklérung der Beklagten vom 25.09.2002 ist vor

dem Hintergrund der vorgenannten Gesichtspunkte zu eng

formuliert und konnte vom Klager zuriickgewiesen werden.
G|eiches gilt fur die. von. der Beklagten vOrbrozessual mit
" Anwaltsschreiben vom 18.01.2002 abgegebene Unterlassungs-

erklarung.
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(5)

Soweit der Klager mit der Klage auch die A-brhahnkosten geltend
gemacht hat, ist dieser Anspruch in stéihdigef ReChtsprechung
anerkannt; die Héhe der KIag‘efokderung entspricht unstreiﬁg einem
angemessenen Anteil der Aufwendungen des Klagers, der l

Zinsanspruch ergibt sich aus Vérz'tjg.

(6)

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 | ZPO, die Entscheidung
tber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf §§ 708 Nr. 6, 711 ZPO..

Gartner
Vorsitzender Richter Handelsrichter . Handelsrichter
“am Landgericht
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